
Förderung Familienerholung



1. Wofür können Fördermittel gewährt werden?
• gemeinsame Familienerholung 
• gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen in der 

Familiengemeinschaft

2. Wer kann Fördermittel erhalten?
• Familienerholungsstätten M-V, siehe www.ffmv.de



3. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
• mindestens ein Familienmitglied muss eine dieser Leistungen erhalten

 Bürgergeld, Wohngeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Asylbewerberleistungen

• die Familien wohnen in M-V
• in der Familie lebt mindestens ein Kind, das jünger als 18 Jahre ist 
• die Erholungsangebote enthalten 

 Übernachtungen mit Verpflegung und mit Freizeitprogrammen



4. Wie hoch kann die Förderung sein?
• von 5 bis zu 7 Nächten 30 Euro pro Person und pro Nacht
• ab der 8. bis zur 14. Nacht ist die Förderung pro Nacht 

schrittweise geringer  
• für die 14. Nacht 15 Euro pro Person



5. Wo finde ich die Antragsunterlagen? 
• im Internet auf der Homepage des LAGuS
• www.lagus.mv-regierung.de/Foerderungen/MV/

6. Ansprechperson und Kontaktdaten
Ansprechperson im LAGuS
Frau Susanne Witt
Tel.: +49 385 588 59622
E-Mail: Susanne.Witt@lagus.mv-regierung.de



Welche Schritte können Sie als Familie gehen:
1. Sie wenden sich an eine Familienerholungsstätte in M-V:
• Sie fragen nach Möglichkeiten einer Familienerholung für Ihren gewünschten 
Zeitraum.
• Sie geben an, dass Sie einen aktuellen Bescheid haben für

Bürgergeld, Wohngeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder 
Asylbewerberleistungen 

• Die Familienerholungsstätten beantragen die Förderung beim LAGuS.

2. Sie werden als Familie in Ihrem Familienalltag unterstützt 
Bitte wenden Sie sich bspw. an Ihre Familienhilfe, um Sie bei der 

Beantragung und Kontaktaufnahme zu unterstützen. 



Adressen für Familienerholungsstätten in M-V finden Sie unter 
folgender Internetadresse oder QR-Code:

http://www.ffmv.de

Adressen für Familienerholungsstätten außerhalb von M-V finden 
Sie unter folgender Internetadresse:

https://bag-familienerholung.de/familienferienstaetten/


